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Sehr geehrte Mandanten,

der Fiskus ist gerne sehr formalistisch, wenn es darum geht, Steuer-

mehreinnahmen zu generieren oder - wie im vorliegenden Fall - Kin-

dergeld schlicht nicht mehr auszahlen zu müssen.

Insgesamt ist die Frage der Zahlung von Kindergeld bei volljährigen

Kindern in Berufsausbildung streitbefangen. So wird Kindergeld nur

gezahlt, wenn das Kind nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbil-

dung oder eines Erststudiums keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Ein-

zige Ausnahmen dabei: Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden

regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhält-

nis oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis sind unschädlich.

In der Praxis ist Streit darüber ausgebrochen, wann bei mehreren Aus-

bildungsabschnitten noch eine einheitliche Erstausbildung gegeben

ist und wann der nächste Ausbildungsabschnitt schon als kindergeld-

schädliche Zweitausbildung gewertet werden muss. Hierzu hat das FG

Münster mit Urteil vom 22.1.2019 (Az: 12 K 3654/17 Kg) entschie-

den, dass das nach Abschluss eines Bachelor-Studiums aufgenommene

Masterstudium einen Teil der Erstausbildung darstellen kann.

Dabei wiesen die Richter die Familienkasse auch in punkto übertrie-

bener Formalismus in ihre Schranken. So heißt es: Ein Bachelor- und

ein anschließendes Masterstudium stellen dann eine einheitliche Erst-

ausbildung dar, wenn die beabsichtigte Aufnahme des Masterstudiums

nicht unmittelbar nach dem Bachelorabschluss bei der Familienkasse

angezeigt wurde. Der Zeitpunkt, zu dem der Familienkasse ein Sach-

verhalt unterbreitet wird, kann nur als Indiz gewertet werden. Am Ende

entscheiden daher immer noch Fakten.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.07.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.07. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juli 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juli 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.07.2019.

Am 31.7.2019 endet zudem die Abgabefrist für Einkommensteuerer-

klärung, Umsatzsteuererklärung und Gewerbesteuererklärung.

Steuererklärung: Auch für steuerbefreite Vereine 
Pflicht

Die Finanzämter prüfen in der Regel alle drei Jahre, ob Vereine und an-

dere Organisationen (z.B. Stiftungen), die gemeinnützige, mildtätige 

oder kirchliche Zwecke verfolgen (zum Beispiel Sport- und Musikverei-

ne, Fördervereine von Schulen oder Kindertagesstätten, Naturschutz-

vereine et cetera), in der zurückliegenden Zeit mit ihren Tätigkeiten 

die Voraussetzungen für die Befreiung von der Körperschaft- und Ge-

werbesteuer erfüllt haben. Zu diesem Zweck müssen die Vereine bei 

ihrem zuständigen Finanzamt eine Steuererklärung (Vordruck „KSt 1“ 

mit der „Anlage Gem“) abgeben und Kopien ihrer Kassenberichte und 

Tätigkeits- beziehungsweise Geschäftsberichte beifügen. Hierauf weist 

das Landesamt für Steuern (LfSt) Rheinland-Pfalz hin.

Da der dreijährige Prüfungszeitraum nicht bei allen Vereinen identisch 

ist, seien von der jetzt beginnenden Überprüfung nicht sämtliche Ver-

eine betroffen. Viele würden aber eine schriftliche Aufforderung des 

Finanzamts zur Abgabe der genannten Unterlagen erhalten.

Wie üblich würden keine Steuererklärungs-Formulare mehr an die 

Vereine versandt. Die Erklärungen seien grundsätzlich elektronisch 

zu übermitteln. Hierfür sei eine Registrierung über das Online-Portal 

„Mein ELSTER“ erforderlich (www.elster.de).

Wurden im Prüfungszeitraum nur geringe Einnahmen erzielt (steuer-

pflichtige Umsätze von weniger als 17.500 Euro pro Jahr), könne eine 

vereinfachte Überprüfung der Steuerbefreiung erfolgen. Vorausset-

zung hierfür ist laut LfSt, dass der Vordruck „Anlage zur Gemeinnützig-

keitserklärung (Gem 1 – Anlage) „ vollständig ausgefüllt und zusätzlich 

zu den Vordrucken „KSt 1“ und „Anlage Gem“ sowie dem Geschäfts- 

und Tätigkeitsbericht eingereicht wird.

Der Vordruck „Gem 1 – Anlage“ stehe als ausfüllbare pdf-Datei auf 

der Internetseite des Landesamtes für Steuern (www.lfst-rlp.de) unter 

„Service > Vordrucke > Körperschaftsteuer > Gemeinnützigkeit“ zur 

Verfügung.

Kassenberichte oder sonstige Unterlagen und Belege über Einnah-

men und Ausgaben seien jedoch nicht erforderlich und müssen erst 

auf Nachfrage nachgereicht werden. Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht 

müssten jedoch stets abgegeben werden.

Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, PM vom 20.05.2019

Bundesrechnungshof: Solidaritätszuschlag abschaffen

Die Bundesregierung sollte den Solidaritätszuschlag vollständig und 

zügig abschaffen. Dies empfiehlt der Präsident des Bundesrechnungs-

hofes (BRH) Kay Scheller in seiner Funktion als Bundesbeauftragter 

für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (BWV). „Hierfür sollte sie im 

neuen Finanzplan 2019 bis 2023 die erforderlichen Planungsreserven 

vorsehen“, so Scheller in einem Gutachten, das die rechtlichen und fi-

nanzwirtschaftlichen Aspekte des von der Regierungskoalition geplan-

ten Abbaus des Solidaritätszuschlags beleuchtet.

Nach den Plänen der Regierungskoalition sollen mittlere und untere 

Einkommen ab 2021 beim Solidaritätszuschlag entlastet werden. Im 

Übrigen soll der Zuschlag über das Ende des Finanzplanungszeitraums 

hinaus unverändert fortgeführt werden. „Diese Vorgehensweise birgt 

erhebliche Risiken – verfassungsrechtliche und finanzwirtschaftliche“, 

sagte Scheller. „Die Grundlage für den Solidaritätszuschlag fällt Ende 

2019 weg. Wie im Fall der Kernbrennstoffsteuer ist die Gefahr real, 
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dass der Bund zu milliardenschweren Steuerrückzahlungen verurteilt 

wird.“ Dies würde ein erhebliches Loch in die Finanzplanung des Bun-

des reißen, warnt Scheller.

Nach Einschätzung des BWV wäre es möglich, zumindest bis zum Ende 

des neuen Finanzplanungszeitraums im Jahr 2023 einen vollständigen 

Abbau umzusetzen – auch mit Blick auf die Vorgaben der Schuldenre-

gel. „So sähe eine realistische Haushalts- und Finanzplanung aus, die 

ausreichend Vorsorge trifft“, erläuterte Scheller.

Der BWV macht in seinem Gutachten Vorschläge, wie die Minderein-

nahmen gegenüber der aktuellen Finanzplanung kompensiert werden 

könnten. Darunter fällt eine kritische Überprüfung der Leistungen des 

Bundes für Aufgaben von Ländern und Kommunen sowie der vielfälti-

gen Steuervergünstigungen. Zur Vermeidung von Einnahmeverlusten 

könnte gegebenenfalls auch der Einkommensteuertarif umgestaltet 

werden. Soweit die Regierung die im Koalitionsvertrag angestreb-

te Spreizung der Einkommensteuerbelastung beibehalten wolle, so 

Scheller, sei der zur Finanzierung der Deutschen Einheit eingeführte 

Solidaritätszuschlag das falsche Instrument.

Zum Hintergrund führt der BRH aus, der Solidaritätszuschlag sei eine 

steuerliche Ergänzungsabgabe, deren Aufkommen allein dem Bund zu-

fließt. Er sei 1995 angesichts der damals schwierigen Haushaltslage 

zur Finanzierung des „Aufbaus Ost“ eingeführt worden. Diese Finan-

zierung laufe Ende 2019 aus; eine weitere Sonderfinanzierung der neu-

en Länder durch den Bund sei nicht vorgesehen. Zudem habe sich die 

Haushaltslage des Bundes seit 1995 deutlich verbessert. Somit entfalle 

eine verfassungsrechtlich tragfähige Begründung für den Solidaritäts-

zuschlag. Ergänzungsabgaben sollten auch nur einen temporären be-

sonderen Finanzbedarf decken.

Bundesrechnungshof, PM vom 04.06.2019

Zuständigkeitswechsel bei Abrechnungsbescheiden: 
BFH ändert Rechtsprechung

Geht die örtliche Zuständigkeit für die Besteuerung wie etwa bei ei-

nem Wohnsitzwechsel oder einer Betriebsverlegung von einer Finanz-

behörde auf eine andere Finanzbehörde über, ist dies auch beim Erlass 

eines Abrechnungsbescheids zu beachten. Dies hat der Bundesfinanz-

hof (BFH) im Zusammenhang mit Säumniszuschlägen wegen festge-

setzter und nicht rechtzeitig gezahlter Einkommensteuer entschieden. 

Er hat damit seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben, nach der für 

den Erlass eines Abrechnungsbescheids auch nach einem Wechsel der 

(örtlichen) Zuständigkeit diejenige Finanzbehörde zuständig bleiben 

sollte, die den Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis, um dessen 

Verwirklichung gestritten wird, festgesetzt hat (so noch Urteil vom 

12.07.2011, VII R 69/10). Die Finanzverwaltung war dem nicht gefolgt.

Nach nunmehr geänderter BFH-Rechtsprechung gilt der so genann-

te Grundsatz der Gesamtzuständigkeit auch in Bezug auf die örtliche 

Zuständigkeit für Steuern vom Einkommen und vom Vermögen natür-

licher Personen (§ 19 der Abgabenordnung –AO). Das jeweils zustän-

dige Finanzamt sei nicht nur für die eigentliche Besteuerung (§§ 134 

ff. AO), sondern darüber hinaus auch für die Erhebung (§§ 218 ff. AO) 

und Vollstreckung (§§ 249 ff. AO) der betreffenden Steuern und gege-

benenfalls auch für die Entscheidung über einen Einspruch (§ 367 Abs. 

1 Satz 2 AO) zuständig – und zwar auch dann, wenn sich der Streit auf 

Jahre bezieht, die vor dem Zuständigkeitswechsel liegen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.03.2019, VII R 27/17

Rentenversicherung: Anspruch gegen Bank auf Rück-
überweisung nach Tod des Empfängers überzahlter 
Renten erlischt nicht durch Konto-Auflösung

Der Anspruch eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung gegen 

eine Bank auf Rücküberweisung von nach dem Tod eines Versicherten 

überzahlten Renten erlischt nicht durch die Auflösung des Kontos des 

Rentenempfängers. Dies stellt der Große Senat des Bundessozialge-

richts (BSG) klar.

Ausgangspunkt des Verfahrens war ein Vorlagebeschluss des 5. Senats 

des BSG vom 17.8.2017 (B 5 R 26/14 R). Dieser beabsichtigte, von ei-

nem Urteil des 13. Senats vom 24.2.2016 (B 13 R 22/15 R) abzuwei-

chen. Während der 5. Senat die Auffassung vertrat, die Rücküberwei-

sung von zu Unrecht erbrachten Rentenleistungen könne nur erfolgen, 

wenn das Rentenzahlkonto noch vorhanden sei, hatte der 13. Senat 

in seinem Urteil die Ansicht vertreten, die Auflösung des Kontos führe 

nicht zum Untergang des Rücküberweisungsanspruchs.

Der Große Senat hat die Vorlagefrage unter Verweis auf Wortlaut, 

Entstehungsgeschichte sowie Sinn und Zweck der maßgeblichen Re-
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gelung (§ 118 Absatz 3 Sozialgesetzbuch VI – SGB VI) im Sinne des 13. 

Senats beantwortet. Die Verpflichtung eines Geldinstituts, Geldleis-

tungen zurückzuzahlen, die auf ein Konto eines Empfängers bei ihm 

überwiesen wurden, setzt danach nicht zwingend den Fortbestand des 

Empfängerkontos beim Geldinstitut voraus. Der Gesetzgeber habe bei 

Schaffung des § 118 Absatz 3 SGB VI Fallgestaltungen, in denen das 

Geldinstitut Kenntnis vom Tod des Rentenempfängers hat, nicht nur 

dem Risikobereich der Rentenversicherungsträger zuweisen wollen, 

sondern unter anderem auch jenem des kontoführenden Geldinstituts, 

so der Große Senat.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 20.02.2019, GS 1/18

E-Autos: Kaufprämie wird bis Ende 2020 verlängert

Die Kaufprämie für Elektroautos (so genannter Umweltbonus) wird 

bis Ende 2020 verlängert. Dies hat das Bundeswirtschaftsministeri-

um entschieden. Die Prämie habe sich in der Praxis bewährt, erläutert 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die Zahl der Anträge 

steige stetig – „zwar langsamer, als wir das erhofft hatten, aber umso 

wichtiger ist es, Kontinuität bei der Förderung zu gewährleisten“.

Die Nachfrage hänge am Angebot. Die Anzahl der E-Modelle, die im 

Markt verfügbar seien, wachse, aber hier sei die Industrie gefragt, noch 

bessere Angebote zu machen. Gleichzeitig müsse die Ladeinfrastruktur 

kontinuierlich weiter ausgebaut werden, um der Elektromobilität in 

Deutschland auf breiter Front zum Durchbruch zu verhelfen, so Alt-

maier. Elektroautos stünden nicht nur im Zentrum einer nachhaltigen 

Mobilität. International erfolgreiche E-Autos seien auch entscheidend 

für den zukünftigen Erfolg der deutschen Autoindustrie und damit für 

Arbeitsplätze in Deutschland.

Die Kaufprämie wird laut Bundeswirtschaftsministerium in ihrer be-

stehenden Form, also mit identischen Fördersätzen, bis Ende Dezem-

ber 2020 fortgeführt. Die hierfür notwendige Förderrichtlinie des Bun-

deswirtschaftsministeriums werde am 05.06.2019 im Bundesanzeiger 

veröffentlicht und gelte dann unmittelbar nach Auslaufen der bishe-

rigen Förderrichtlinie ab 01.07.2019. Die Kaufprämie, die beim Kauf 

eines neuen Elektroautos gewährt wird, könne auch weiterhin beim 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontolle beantragt werden.

Die Kaufprämie wird nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wie 

bislang in Höhe von 4.000 Euro für rein elektrisch angetriebene Fahr-

zeuge und in Höhe von 3.000 Euro für Plug-In Hybride jeweils zur 

Hälfte von der Bundesregierung und von der Industrie finanziert. Das 

zu fördernde Elektroauto müsse einen Netto-Listenpreis für das Basis-

modell von unter 60.000 Euro aufweisen. Die Förderung erfolge bis 

zur vollständigen Auszahlung der hierfür vorgesehenen Bundesmittel 

in Höhe von 600 Millionen Euro, längstens jedoch bis zum 31.12.2020. 

Antragsberechtigt seien Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, 

Körperschaften, Kommunale Betriebe und Vereine, auf die Neufahr-

zeuge zugelassen werden.

Neu ist laut Ministerium ein Förderbaustein für den Einbau eines akus-

tischen Warnsystems für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Er-

gänzung erfolge, da Elektrofahrzeuge bei geringen Geschwindigkeiten 

sehr leise und akustisch kaum wahrnehmbar sind. Die Fördersumme 

hier betrage pauschal 100 Euro.

Bundeswirtschaftsministerium, PM vom 31.05.2019

Mitteilung der Zentralen Zulagenstelle für Alters-
vermögen zu fehlender Zulageberechtigung ist kein 
Grundlagenbescheid

Das Finanzamt ist nicht an Mitteilungen der Zentralen Zulagenstelle 

für Altersvermögen (ZfA) gebunden. Es habe selbstständig zu prüfen, 

ob die Voraussetzungen für den Abzug von Beiträgen zu einem so ge-

nannten Riestervertrag als Sonderausgaben erfüllt sind, stellt das Fi-

nanzgericht (FG) Düsseldorf klar.  

Die Kläger sind zusammenveranlagte Eheleute. In den Streitjahren 

2010 und 2011 war die Klägerin unmittelbar und der Kläger mittelbar 

zulageberechtigt. Das beklagte Finanzamt berücksichtigte die Riester-

beiträge beider Ehegatten zunächst erklärungsgemäß als Sonderaus-

gaben der Klägerin. 

Nach Bestandskraft der Steuerbescheide erhielt das Finanzamt Mit-

teilungen der ZfA, wonach der Kläger nicht zu den zulageberechtigten 

Personen gehöre. Daraufhin ergingen geänderte Steuerbescheide, in 

denen die Beiträge des Klägers nicht mehr als Sonderausgaben seiner 

Ehefrau berücksichtigt wurden. 

Dagegen wehrten sich die Kläger erfolgreich. Mit seinem Urteil hat das 

FG die Änderungsbescheide aufgehoben. Eine Änderung der bestands-
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kräftigen Steuerbescheide sei nicht allein aufgrund der Mitteilung der 

ZfA zulässig. Das Finanzamt sei an eine Mitteilung der ZfA nicht ge-

bunden. Die Mitteilung sei ein verwaltungsinterner Vorgang, der – wie 

eine Kontrollmitteilung – das Finanzamt im Zweifelsfall verpflichte, 

deren Richtigkeit zu prüfen. Im Streitfall sei der Kläger – entgegen der 

Mitteilung der ZfA – mittelbar zulageberechtigt und der Sonderausga-

benabzug daher zu gewähren. 

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die vom FG zugelassene Revi-

sion wurde eingelegt und ist unter dem Aktenzeichen X R 16/19 beim 

Bundesfinanzhof anhängig. 

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 21.03.2019, 11 K 311/16 E, nicht 

rechtskräftig

Ungeplanter Ausfall der Druck- und Versandzentren 
der Finanzverwaltungen: Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg wollen sich gegenseitig unterstützen

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen sich gegenseitig un-

terstützen, wenn es im Druck- und Versandzentrum der Finanzverwal-

tung eines der beiden Bundesländer zu unvorhersehbaren Ausfällen 

kommt. Dann soll gegebenenfalls das jeweils andere Zentrum ein-

springen. Dies teilt das baden-württembergische Finanzministerium 

mit.

Hintergrund: Im Druck- und Versandzentrum der baden-württember-

gischen Finanzverwaltung in Karlsruhe werden jährlich rund 27 Milli-

onen Sendungen produziert und verschickt. Vom Zentrum in Koblenz 

gehen pro Jahr mehr als elf Millionen Schreiben der rheinland-pfälzi-

schen Finanzverwaltung in den Versand.

Ungeplante Ausfälle können laut Finanzministerium Baden-Württem-

berg zum Beispiel zu Verzögerungen für die Steuerbürger führen. Dies 

solle die Kooperationsvereinbarung verhindern, die am 31.05.2019 ge-

troffen wurde.

Das Druck- und Versandzentrum sei von zentraler Bedeutung für die 

Finanzverwaltung, erläutert Stephan Weinberg, Staatssekretär im Fi-

nanzministerium von Rheinland-Pfalz. Die Versendung von Schreiben 

sei oft mit Fristen und Terminen verbunden. Aus diesem Grund müss-

ten Druck und Versand permanent sichergestellt werden. Ein zweites 

Druck- und Versandzentrum für ungeplante Ausfälle aufzubauen, wäre 

ein sehr hoher Aufwand und mit erheblichen Kosten verbunden. „Wir 

gehen stattdessen den fortschrittlichen Weg einer länderübergreifen-

den Verwaltungskooperation mit Baden-Württemberg“, so Weinberg.

Vorausgegangen waren laut baden-württembergischem Finanzminis-

terium umfangreiche Tests. Es sei geprobt worden, wie die gegensei-

tige Übernahme der Leistungen kurzfristig und technisch zu gewähr-

leisten ist. Durch die Durchführung regelmäßiger Notfalltests würden 

auch für die Zukunft die Leistungen sichergestellt.

In Rheinland-Pfalz sei die dem in Koblenz ansässigen Landesamt für 

Steuern untergliederte Zentrale Datenverarbeitung der Finanzver-

waltung für die Umsetzung der Kooperationsleistungen zuständig. In 

Baden-Württemberg werde diese Aufgabe vom Landeszentrum für 

Datenverarbeitung, das der Oberfinanzdirektion Karlsruhe zugeordnet 

ist, wahrgenommen.

Finanzministerium Baden-Württemberg, PM vom 31.05.2019

Steuerverwaltung Baden-Württemberg setzt  
Erklärvideos und Chatbot ein

Die Steuerverwaltung Baden-Württemberg hat neuerdings Erklärvi-

deos im Einsatz. Darin werde jeweils in rund zwei Minuten dargestellt, 

was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Mög-

lichkeiten das Steuerrecht bietet, so die Oberfinanzdirektion (OFD) 

Karlsruhe.

Anfang Dezember 2018 sei das erste Video zu den steuerlichen Vor-

auszahlungen erschienen, Mitte Februar 2019 seien zwei weitere Vi-

deos zur Steuerklassenwahl nach Eheschließung beziehungsweise Ver-

partnerung sowie zum Steuerklassenwechsel im Trennungsfall gefolgt, 

so die OFD. Zwei weitere Videos beträfen die Themen „Einspruch und 

Aussetzung der Vollziehung“ sowie „Wann muss ein Rentner eine Steu-

ererklärung abgeben?“. Weitere Erklärvideos zu wichtigen steuerlichen 

Themen für Bürger seien bereits in Planung.

Darüber hinaus hat die OFD eigenen Angaben zufolge einen Steuer-

chatbot im Einsatz, der Bürgern rund um die Uhr allgemeine Fragen zu 

ihrer Steuererklärung beantwortet. Die Erklärvideos und der Steuer-

chatbot sind unter https://ofd-karlsruhe.fv-bwl.de/pb/,Lde/Startseite 

zu finden.

Oberfinanzdirektion Karlsruhe, PM vom 26.04.2019
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GmbH- 
Geschäfts-
führer

Gemischt genutztes Gebäude: Zur Aufteilung von 
Vorsteuerbeträgen nach Flächenschlüssel

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat einen Rechtsstreit über die Auf-

teilung von Vorsteuerbeträgen bei einem gemischt genutzten Gebäu-

de nach über zehn Jahren endgültig beendet. 

Im Streitjahr 2004 wurde ein von der Klägerin errichtetes Wohn- und 

Geschäftsgebäude mit Tiefgaragenstellplätzen fertiggestellt. Das Ge-

bäude wurde teilweise umsatzsteuerfrei und teilweise umsatzsteuer-

pflichtig vermietet. Die Klägerin ermittelte den Anteil der abziehbaren 

Vorsteuerbeträge für die Errichtung und den Unterhalt des Gebäudes 

nach dem so genannten objektbezogenen Umsatzschlüssel, also nach 

dem Verhältnis der steuerpflichtigen zu den steuerfreien Ausgangsum-

sätzen.

Das beklagte Finanzamt vertrat demgegenüber die Auffassung, dass 

die Vorsteuer nach dem so genannten Flächenschlüssel aufzuteilen sei 

und reduzierte den von der Klägerin begehrten Vorsteuerabzug. Soweit 

die Vorsteuer auf die steuerfrei vermietete Gebäudefläche entfalle, 

scheide ein Vorsteuerabzug der Klägerin aus.

Im ersten Rechtsgang gab das FG Düsseldorf der Klägerin mit Urteil 

vom 11.09.2009 (1 K 996/07 U) teilweise Recht. In dem von beiden 

Beteiligten betriebenen Revisionsverfahren holte der Bundesfinanz-

hof (BFH) eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs ein 

(EuGH, Urteil vom 09.06.2014, C-332/14). Anschließend entschied 

der BFH mit Urteil vom 10.08.2016 (XI R 31/09), dass bei der Her-

stellung eines gemischt genutzten Gebäudes für den Vorsteuerabzug 

der objektbezogene Flächenschlüssel regelmäßig eine präzisere Auf-

teilung der Vorsteuer als der Umsatzschlüssel ermögliche. Dies gelte 

nicht, wenn die Nutzflächen wegen ihrer unterschiedlichen Ausstat-

tung (zum Beispiel Höhe der Räume, Dicke der Wände und Decken, 

Innenausstattung) nicht miteinander vergleichbar seien.

Die Sache wurde zur weiteren Sachaufklärung an das FG Düsseldorf 

zurückverwiesen. Im zweiten Rechtsgang hat dieses die Klage nun 

endgültig abgewiesen. Die Vorsteuer sei im Streitfall zu Recht nach 

dem Flächenschlüssel aufgeteilt worden. Der Steuerpflichtige trage 

die Feststellungslast für erhebliche Ausstattungsunterschiede, die 

die Anwendung des objektbezogenen Umsatzschlüssels rechtfertigen 

würden. Im Streitfall könne trotz der Unterschiede in Bauart und Aus-

stattung nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Herstellungs-

kosten des Gebäudes nicht mehr annähernd gleichmäßig auf die Nutz-

flächen des Gebäudes verteilen würden. Angesichts der Vielzahl der 

Unterschiede in der Bauausführung, die teils zu höheren und teils zu 

niedrigeren Herstellungskosten geführt hätten, ließe sich nicht ermit-

teln, ob die Ausstattung der steuerpflichtig vermieteten Ladenlokale in 

einem solchen Maße von der Ausstattung der steuerfrei vermieteten 

Wohnungen abweiche, dass die Nutzflächen nicht mehr vergleichbar 

und die Aufteilung nach Flächen nicht mehr sachgerecht sei. 

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 20.07.2018, 1 K 2798/16 U, 

rechtskräftig

Umsatzsteuer: Veräußerung von  
Miteigentumsanteilen als Lieferung

In einem aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) 

geht es um die umsatzsteuerliche Behandlung der Veräußerung von 

Miteigentumsanteilen an einem Gegenstand.

Das BMF nimmt Bezug auf ein Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) 

vom 18.02.2016, wonach der BFH unter Aufgabe seiner bisherigen 

Rechtsprechung davon ausgeht, dass der Miteigentumsanteil an einem 

Gegenstand geliefert wird (V R 53/14). Der BFH halte eine Beurtei-

lung der Übertragung des Miteigentumsanteils an einem Gegenstand 

als sonstige Leistung als nicht mit Unionsrecht vereinbar und verweise 

hierzu auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 15.12.2005 

(C-63/04, Centralan Property Ltd.). 

Die Aufspaltung der Verfügungsmacht an einem Gegenstand mit der 

Folge, dass mehrere Personen das Recht innehaben, über einen Gegen-

stand wie ein Eigentümer zu verfügen, entspreche damit der Rechts-

position des Miteigentümers, der nach § 747 Bürgerliches Gesetzbuch 

über seinen Miteigentumsanteil frei verfügen könne. 

Miteigentum nach Bruchteilen sei seinem Wesen nach dem Alleinei-

gentum gleichartig, sodass der Miteigentümer dieselbe Rechtsposition 

habe wie ein Eigentümer (Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.05.2007, 

V ZB 6/07). Bestätigt werde diese Auffassung dadurch, dass das Mit-

eigentum als Bruchteil an einem Gegenstand im Wirtschaftsleben wie 

ein Gegenstand behandelt werde.
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Das BMF hat das BFH-Urteil zum Anlass für eine Änderung des Um-

satzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) genommen. Danach wird 

Abschnitt 3.5 wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird in der Nummer 5 der Punkt am Ende durch ein 

Semikolon ersetzt und folgende Nummer 6 angefügt: „6. 1die Über-

tragung von Miteigentumsanteilen (Bruchteilseigentum) an einem 

Gegenstand im Sinne des § 3 UStG (vgl. BFH-Urteil vom 18. Februar 

2016, V R 53/14, BStBl 2019 II S. XXX) - siehe auch für Anlagegold 

Abschnitt 25c.1. 2Zur Übertragung eines Miteigentumsanteils zur Si-

cherheit vgl. Abschnitt 3.1 Abs. 3 Satz 1 und Abschnitt 1.2 Abs. 1.“

b) In Absatz 3 wird Nummer 2 gestrichen. 

Laut BMF sind die Grundsätze seines aktuellen Schreibens in allen of-

fenen Fällen anzuwenden. Bei vor dem Datum der Veröffentlichung im 

Bundessteuerblatt ausgeführten Leistungen werde es jedoch – auch 

für Zwecke des Vorsteuerabzugs – nicht beanstandet, wenn zwischen 

den Beteiligten entsprechend der bisherigen Verwaltungsauffassung 

übereinstimmend von sonstigen Leistungen ausgegangen wird. 

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 23.05.2019, III C 2 - S 

7100/19/10002 :002

Forschung und Entwicklung: Bundesregierung  
beschließt steuerliche Förderung

Bis 2025 sollen die Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) 

von aktuell drei auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. Ein 

besonderer Fokus liegt dabei auf kleinen und mittelgroßen Unterneh-

men. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Ziel der steuerlichen 

Förderung sei es, die Attraktivität des Standortes Deutschland für 

Neuansiedlungen und Investitionsentscheidungen zu verbessern.

Geplant ist eine steuerfreie Forschungs- und Entwicklungszulage. Be-

messungsgrundlage sind die Personal- und Auftragskosten für FuE, 

maximal jedoch zwei Millionen Euro pro Jahr. Der Fördersatz beträgt 

25 Prozent der Bemessungsgrundlage, die Maximalzulage liegt bei 

500.000 Euro jährlich. Die Förderung soll dazu beitragen, den Anteil 

der Ausgaben für FuE bis 2025 auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandspro-

dukts (BIP) zu steigern.

Um zu erreichen, dass mehr kleine und mittelgroße Unternehmen in 

FuE-Tätigkeiten investieren, sollen diese gezielt finanziell unterstützt 

werden. Größere Unternehmen sollen dabei von der Förderung nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden.

Damit folgt die Bundesregierung dem Vorschlag des ehemaligen Vor-

sitzenden der Expertenkommission für Forschung und Innovation, 

Dietmar Harhoff. Dieser hatte im Februar 2019 dafür plädiert, dass 

Deutschland die Forschung in kleinen und mittleren Unternehmen 

steuerlich fördern solle. „Jedem Euro Mindereinnahmen stehen im 

Mittel zusätzlich mobilisierte private FuE-Förderungen von 1,33 Euro 

als positive Wirkung gegenüber“, so Harhoff weiter.

Bundesregierung, PM vom 22.05.2019

Lebensmittel: Ursprungsland auf Werbeschildern 
muss stimmen

Das Landgericht Amberg hat es der Netto Marken-Discount AG & Co. 

KG untersagt, auf Regal- und Hängeschildern mit falschen Herkunfts-

ländern von Obst und Gemüse zu werben. Verbraucher verließen sich 

auf die Angaben auf Schildern im Supermarkt, argumentierte das Ge-

richt. Gegen den Discounter hatte der Verbraucherzentrale Bundesver-

band (vzbv) geklagt.

Nach Angaben des vzbv hatte Netto in einer Filiale in Frankfurt am 

Main auf Schildern mit unzutreffenden Herkunftsangaben für Obst 

und Gemüse geworben. Die Kartoffeln seien nicht aus Italien, sondern 

aus Frankreich gekommen, die Minitomaten statt aus den Niederlan-

den aus Spanien. Die vermeintlich spanischen Pfirsiche stammten aus 

Italien, die Trauben seien nicht in Ägypten, sondern in Indien geerntet 

worden. Das hätten die Verbraucher jedoch erst bei genauem Lesen 

der Verpackungen erkennen können. Dort sei das richtige Ursprungs-

land genannt worden.

Trotz der falschen Angaben habe Netto behauptet, es liege keine Irre-

führung vor. Der durchschnittliche Verbraucher wisse, dass allein die 

Verpackungsbeschriftung maßgeblich sei.

Das Gericht habe klargestellt, dass die korrekte Angabe auf der Verpa-

ckung ein Unternehmen noch lange nicht dazu berechtige, auf Schil-

dern mit einem falschen Ursprungsland zu werben. Die Herkunft eines 

Lebensmittels sei für viele ein wichtiges Kriterium für die Kaufent-

scheidung. Dabei verlasse sich der durchschnittliche Verbraucher auf 

die Angaben auf Schildern, die von der Decke hängen oder an Regalen 
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angebracht sind. Er müsse nicht mehrfach nachlesen, um nach dem 

Ursprungsland zu forschen.

Verbraucherzentrale Bundesverband, PM vom 06.03.2019 zu Landge-

richt Amberg, Urteil vom 28.01.2019, 41 HK O 784/18, nicht rechts-

kräftig

Garagenkosten mindern Nutzungswert des  
Fahrzeugs nicht

Die anteilig auf die Garage eines Arbeitnehmers entfallenden Grund-

stückskosten mindern nicht den geldwerten Vorteil für die Überlas-

sung eines Fahrzeugs durch den Arbeitgeber. Dies stellt das Finanzge-

richt (FG) Münster klar.

Der Kläger bekam von seinem Arbeitgeber ein Kraftfahrzeug auch zur 

Privatnutzung zur Verfügung gestellt. Der als Arbeitslohn zu versteu-

ernde Nutzungsvorteil wurde nach der so genannten Ein-Prozent-

Methode berechnet. In seiner Einkommensteuererklärung machte der 

Kläger anteilige Garagenkosten in Höhe von circa 1.500 Euro geltend. 

Dies lehnte das Finanzamt ab. Zur Begründung seiner Klage reichte 

der Kläger eine Bescheinigung seines Arbeitgebers ein, nach der eine 

mündliche Vereinbarung getroffen worden sei, das Fahrzeug nachts in 

einer abschließbaren Garage abzustellen.

Das Gericht wies die Klage ab. Eine Minderung des Nutzungsvorteils 

trete nur ein, wenn der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt zahle oder 

einzelne nutzungsabhängige Kosten des betrieblichen Pkw trage. Nut-

zungsabhängige Kosten seien nur solche, die für den Arbeitnehmer 

notwendig sind, um das Fahrzeug nutzen zu dürfen, etwa Kraftstoff-

kosten oder Leasingraten. Für die Inbetriebnahme des Fahrzeugs sei die 

Unterbringung in einer Garage jedoch nicht notwendig. Die vorgelegte 

Arbeitgeberbescheinigung belege auch nicht, dass die Unterbringung 

in einer Garage zwingende Voraussetzung für die Überlassung des 

Fahrzeugs gewesen sei.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 14.05.2019, 10 K 2990/17 E, nicht 

rechtskräftig

Zeitweise beruflich im Ausland:  
A1-Entsendebescheinigung sollte ausgefüllt werden

Erwerbstätige, die für ihren Arbeitgeber zeitweilig eine Tätigkeit in 

einem Staat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschafts-

raums oder der Schweiz verrichten, bleiben in dem Staat versichert, 

aus dem sie entsandt werden. Grundsätzlich entsteht mit der Tätigkeit 

aber auch im Beschäftigungsstaat eine Sozialversicherungspflicht. An-

deres gilt laut Bund der Steuerzahler e.V. (BdSt) dann, wenn dort eine 

so genannte A1-Entsendebescheinigung vorgelegt wird und die Ent-

sendung eine Dauer von 24 Monaten nicht überschreitet. Bei Vorlage 

einer solchen Bescheinigung fielen dann im Beschäftigungsland keine 

Sozialversicherungsbeiträge an – damit werde eine doppelte Beitrags-

zahlung vermieden.

Seit dem 01.01.2019 sei für das Antrags- und Bescheinigungsverfahren 

nur noch das elektronische Verfahren zulässig. Nur in begründeten Ein-

zelfällen könne noch bis zum 30.06.2019 die A1-Bescheinigung in Pa-

pierform beantragt werden. Für die Antragstellung im elektronischen 

Verfahren müssten die entsprechenden Daten aus einem systemge-

prüften Entgeltabrechnungsprogramm oder mittels einer maschinell 

erstellten Ausfüllhilfe (zum Beispiel sv.net.) übertragen werden, so der 

BdSt.

Entgegen der häufigen Annahme, dass es für Sozialversicherungs-

pflicht eine zeitliche Bagatellgrenze gibt, müsse auch für sehr kurze 

Aufenthalte im Ausland eine A1-Bescheinigung beantragt werden, 

betont der Steuerzahlerbund. Wird ein Arbeitnehmer mehrfach für 

wenige Tage entsandt, sei immer wieder ein neuer Antrag notwendig. 

Die Beantragung müsse rechtzeitig vor der Entsendung erfolgen, damit 

eine Beitragserhebung im Beschäftigungsstaat von vornherein vermie-

den wird. Eine Dauer von etwa drei Tagen sollte für die Bearbeitung 

einkalkuliert werden. Auch dann, wenn der Arbeitnehmer bereits im 

Ausland tätig ist, könne der Antrag auf die Entsendebescheinigung 

noch gestellt werden.

Die Ausstellung der Bescheinigung sei grundsätzlich bei der Kranken-

kasse des Arbeitnehmers zu beantragen. Im Fall einer privaten Kran-

kenversicherung sei der Rentenversicherungsträger zuständig.

Bund der Steuerzahler e.V., PM vom 31.05.2019
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Doppelte Haushaltsführung: Vorfälligkeits- 
entschädigung im Zusammenhang mit Verkauf der 
Wohnung am Beschäftigungsort keine Werbungskosten

Wird eine Wohnung am Beschäftigungsort anlässlich der Beendigung 

einer aus beruflichem Anlass begründeten doppelten Haushaltsfüh-

rung veräußert, kann eine dabei anfallende Vorfälligkeitsentschädigung 

nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger 

Arbeit berücksichtigt werden. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) 

klar. Es fehle am Veranlassungszusammenhang mit den Einkünften aus 

nichtselbstständiger Arbeit. Denn die Vorfälligkeitsentschädigung sei 

aufgrund der Veräußerung der Wohnung am Beschäftigungsort ange-

fallen.

Die Kläger hätten die Vorfälligkeitsentschädigung für die vorzeitige 

Rückzahlung eines der Darlehen geleistet, mit dem sie die Anschaf-

fungskosten der Wohnung am Beschäftigungsort finanzierten, erläu-

tert der BFH. Die Veräußerung der zu „beruflichen Zwecken“ genutzten 

Wohnung am Beschäftigungsort stelle sich damit als das auslösende 

Moment für die Zahlung der Vorfälligkeitsentschädigung dar. Mit der 

Veräußerung habe das Finanzierungsdarlehen hinsichtlich der Erzie-

lung von Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit seinen Nutzen 

verloren. Folglich handele es sich bei der Vorfälligkeitsentschädigung 

nicht um Mehraufwendungen der Kläger, die wegen der beruflich ver-

anlassten doppelten Haushaltsführung (oder deren Beendigung) ent-

standen sind, sondern um das Ergebnis der auf eine vorzeitige Kredit-

ablösung gerichteten Änderung des ursprünglichen Darlehensvertrags, 

so der BFH. Sie sei daher nicht den Werbungskosten aus nichtselbst-

ständiger Arbeit, sondern dem hier unstreitig nicht steuerbaren Veräu-

ßerungsgeschäft zuzuordnen.

Damit würden nicht Ursache und Wirkung verwechselt, hebt der 

BFH hervor. Zwar seien das Ausscheiden des Klägers aus dem aktiven 

Dienst und die damit einhergehende Beendigung der doppelten Haus-

haltsführung auch mitursächlich für die Veräußerung der Wohnung 

am Beschäftigungsort, die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens und 

die hierfür entrichtete Vorfälligkeitsentschädigung gewesen. Die Klä-

ger würden insoweit jedoch verkennen, dass ein lediglich abstrakter 

Kausalzusammenhang (Ursache-Folgeverhältnis im Wesen einer con-

ditio sine qua non) allein die einkommensteuerliche Zuordnung von 

Aufwendungen zur Erwerbssphäre und einer Einkunftsart noch nicht 

rechtfertigt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.04.2019, VI R 15/17

Sozialplan: Etwas zu früh gekündigt kann viel Geld 
kosten

Durch einen Sozialplan sollen Beschäftigten die durch eine Betriebs-

änderung entstehenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeglichen oder 

abgemildert werden. Zu diesem Zweck können die Betriebsparteien 

grundsätzlich eine typisierende Beurteilung vornehmen. 

Dabei kann ein Anspruch auf Abfindung („Sozialplan“) so geregelt wer-

den, dass er für eine Mitarbeiterin, die selbst kündigt, nur dann ent-

sprechend den betriebsbedingt gekündigten Arbeitnehmer gilt, wenn 

die Mitarbeiterin dem Verlust ihres Arbeitsplatzes durch Ausspruch 

einer Eigenkündigung „zum selben Zeitpunkt“ zuvorkommt. 

Dies sei eine mögliche zusätzliche Anspruchsvoraussetzung, so das 

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz. Es unterstellte dabei, dass bei 

Arbeitnehmern, die ihr Arbeitsverhältnis vorzeitig, also zu einem frü-

heren Zeitpunkt als durch die Betriebsänderung geboten, selbst kün-

digen, davon ausgegangen werden kann, dass diese bereits eine neue 

zumutbare Arbeitsstelle gefunden haben und damit keine oder nur 

geringe wirtschaftliche Nachteile erleiden. Das rechtfertigt es, in die-

sen Fällen eine geringere Abfindung oder auch den vollständigen Aus-

schluss eines Abfindungsanspruchs vorzusehen. 

Im entschiedenen Fall brachte das einer Mitarbeiterin durch ihre „vor-

eilige“ Kündigung – zwei Monate vor dem offiziellen Termin – die Strei-

chung einer an sich fälligen Abfindung in Höhe von fast 10.000 €.

LAG Rheinland-Pfalz, 2 Sa 324/13 vom 14.11.2013


